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Leoben, am 27.07.2015 
 
Sehr geehrter Herr Vizekanzler Mitterlehner, 
sehr geehrter Herr SC Mag. Dr. Tschirf, 
 
Normen und Standardisierungen stellen Entwicklungs- und Produktionsprozesse für 
Wirtschaft, Industrie und angewandte Wissenschaften auf eine gemeinsame Bewer-
tungsbasis; sie sind Ausganspunkt für Qualitätskontrolle, schaffen ausgeglichene 
Marktchancen und dienen u.a. der harmonisierten Entwicklung nationaler Sicher-
heits- und Qualitätskriterien in Übereinstimmung mit europäischen Zielen. 

Einige Kontradiktionen des Entwurfes, relativ zu bedeutenden europäischen Nor-
mungsagenturen und deren Satzungen, gefährden die starke Position Österreichs im 
europäischen Normenkanon. Bei der nationalen Implementierung europäischer 
Normen könnten rechtliche Widersprüche wirksam werden. Risiken, welcher sich 
Österreich nicht aussetzen sollte.  

Die vorgesehene Struktur der Integration von Bundes- und LandesvertreterInnen, 
insbesondere deren durchgreifende Vetorechte, lässt erwarten, dass die Entwicklung 
von Normen und Standards im Rahmen des vorliegenden Gesetzesentwurfes nicht 
an Effizienz gewinnt. Ein Widerspruch hinsichtlich der zentralen Verwaltungsgrund-
prinzipien, welche Ausgangspunkt und Leitlinie jedes Gesetzesentwurfes sein müs-
sen. 

Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie sind wesentlich von Normen und Standards 
betroffen und abhängig. Bewusste Stakeholder verfügen über Kompetenzen und 
Erfahrungen, welche sich anderen Entscheidungsträgern nicht vollumfänglich er-
schließen. Im Sinne einer Funktionalität und Qualität anstrebenden Verwaltungspoli-
tik ist folglich die direkte Mitarbeit bei der Genese von Normen und Standards auch 
für IndustrieverterInnen unabdingbar. Bewusster Gesetzesentwurf erfüllt diese Be-
dingungen unzureichend. 
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Stakeholdern, welche Kompetenz und Umsetzungsverantwortung auf sich vereinen, 
sollte wirtschaftlich neutrale Teilhabe an Normungs- und Standardisierungsprozes-
sen ermöglicht werden. Dies ist in dem aktuellen Gesetzesentwurf inadäquat abge-
bildet. Als Kompensation muss sichergestellt sein, dass die Finanzierung durch Bei-
träge der Nutznießer der Normung garantiert ist: Bund, Länder, Gemeinden und der 
Wirtschaft (Wirtschaftskammer) – damit soll auch sichergestellt werden, dass nicht 
jene Stakeholder, die Zeit und Ressourcen in die Normungsarbeit investieren, 
gleichzeitig über ihre Beiträge zur Finanzierung von Austrian Standards (ASI) bei-
tragen müssen. 

Insbesondere bauaufsichtlich relevante Normen und deren vermarktlichter Transfer 
zu Wirtschaft und Industrie finanziert die Arbeit von Normungsinstituten, diesen 
Finanzierungspfad zu variieren, erscheint wirtschaftlich wenig sinnvoll und verwal-
tungsrechtlich im Sinne der Einschränkung der Erwerbsfreiheit herausfordernd. Wei-
ters würde eine Veränderung bestehender marktlicher Kompensationsstrukturen 
den Verlust der Mitgliedschaft bei CEN und ISO bedeuten, Beispiele in Relation zu 
Frankreich und Slowenien belegen dies.    

Das Ziel jedes neuen Gesetzesentwurfes haben die Verbesserungen relativ zu be-
stehenden Rechtsnormen zu sein. Der aktuell vorliegende Entwurf erfüllt dieses Kri-
terium aus Sicht der TU Austria unzureichend. Zur Vermeidung verwaltungsrechtli-
cher Verfahren, erscheint folglich eine umfassende Überarbeitung des Entwurfes, 
entlang skizzierter Leitlinien, indiziert.  

Die TU Austria schlägt daher folgende Änderungen vor und nimmt zum Entwurf ei-
nes Normengesetzes 2015 sowie zum Entwurf der Normenstrategie der Bundesre-
gierung innerhalb offener Frist wie folgt Stellung: 

 
A) Zum Entwurf des Normengesetzes 2015:  
 
1. Zu § 5 (1): § 5 (1) ist um Z. 11 „die Beachtung der wissenschaftlichen Er-

kenntnisse“ zu ergänzen. Diese Ergänzung ist notwendig, da Normen nicht 
dem Stand der Wissenschaft widersprechen dürfen. 
 

2. Zu § 5 (1) Z. 3: Die Transparenz ist auch auf den Entscheidungsprozess (ak-
tuell nur hinsichtlich geplanter Normenvorhaben und Mitwirkender) zu erwei-
tern. Der Zugang zu Sitzungsprotokollen sollte auch Außenstehenden möglich 
sein mit positivem Effekt auf die Sitzungskultur und aussagekräftiger Proto-
kollführung. 

 
3. Zu § 5 (2): Die Notwendigkeit zeitkonformer Aktualisierung an den Stand der 

Technik (keine Zyklen von 10 Jahren) wurde gesetzlich nicht berücksichtigt 
und ist zu ergänzen. 
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4. Zu § 5 (3) und § 15 (2): Sehr zu begrüßen ist, dass die Teilnahme an der 
Normung kostenfrei sein soll. Uns erscheint die kostenfreie Mitarbeit für ALLE 
(nicht nur KMUs und Universitäten) als wesentlich. Die in die Normung einge-
bundenen ExpertInnen sollten nicht für ihren persönlichen Einsatz durch Bei-
träge belastet werden. Die entfallenden finanziellen Beiträge für das Nor-
mungsinstitut sollten durch die Stakeholder Bund, Land, Gemeinden und Wirt-
schaft (Wirtschaftskammer) übernommen werden.  
 

5. Zu § 8:  
 

a) Zu § 8 Absatz 1 ist anzumerken, dass Normen, die keinen gesetzli-
chen Charakter haben, dem Urheberrecht unterliegen. Die beiliegenden Erläu-
terungen zum Gesetzesentwurf stellen klar, dass der Normungsorganisation 
„in Bezug auf die Verwertungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte […] 
diese an den Normen nicht uneingeschränkt zustehen, sondern nur soweit rei-
chen als sie aus dem Urheberrechtsgesetz abzuleiten sind.“ Insbesondere wird 
hier auf die Wirksamkeit von Abschnitt VII des UrhG (Freie Werknutzungen) 
hingewiesen. Diese Gesetzesstelle ist daher besonders zu begrüßen, da damit 
die bislang geltende Sonderregelung durch § 7 Normengesetz 1971  aufgeho-
ben wird. Die Anfertigung von Vervielfältigungsstücken „für Zwecke des Unter-
richts bzw. der Lehre“ oder die Anfertigung für privaten und nicht kommerziel-
len Gebrauch wird u.a. damit möglich. Der Entwurf zur Novelle des UrhG sieht 
vor, dass diese freie Werknutzung in Zukunft auch im elektronischen Umfeld 
für diese spezielle wissenschaftliche Nutzung möglich sein wird. Wir hoffen, 
dass er in dieser Form auch die Gesetzgebung passieren wird. 
 
Nach § 8 Absatz 1 sollten folgende drei Absätze eingefügt werden sowie der 
bestehende Absatz 4 ergänzt werden: 
 

b) Formulierung § 8 (2) neu: „In wissenschaftlichen Publikationen oder 
Kommentaren zu Normen ist die abschnittsweise Übernahme von Texten aus 
Normen ohne Kostenersatz an die Normungsorganisation zulässig.“ 
Als wesentlich erachten wir, durch diesen Satz das de facto-Monopol auf Publi-
kationen/Kommentare durch hohe Gebühren zu verhindern. 
 
c) Formulierung § 8 (3) neu: „Die Verwendung von Normen zum Unter-
richtsgebrauch an öffentlichen Bildungseinrichtungen ist ohne Kostenersatz an 
die Normungsorganisation zulässig. Ein entsprechend deutlicher Hinweis auf 
Lehrmaterial ist anzubringen.“ 
Ohne die Normen in der Lehre/auf Lehrmaterial kostenfrei einsetzen zu dürfen, 
ist eine dem Stand der Wissenschaft entsprechende Ausbildung nicht möglich. 
 
d) Formulierung § 8 (4) neu: „Der Verkaufspreis von Normen hat ange-
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messen zu sein. Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft kann durch Verordnung Höchstbeträge festlegen.“ 
Da die Einhaltung und das Wissen von Normen im öffentlichen Interesse gele-
gen ist, sollte auch deren Verkaufspreis von staatlicher Stelle vorgegeben wer-
den. 
 
e) Der bestehende § 8 (4) sollte wie folgt (unterstrichen) ergänzt wer-
den: „In der Datenbank sind bei allen Normen der vollständige Titel, die 
Nummer, eine aussagekräftige Zusammenfassung des Inhalts, aus der auch 
wesentliche Ergebnisse wie Formeln, Anwendungsregeln udgl. hervorgehen, 
der Status und die Information, ob es sich bei der Norm…“ 

 
6. Zu § 8 (3) Z 2. und § 9 (1): Für „Normen mit Gesetzescharakter“ müssen 

auch zugehörige/referenzierte Normen kostenfrei zugängig sein. 
 
7. Zu § 14 (2): § 14 (2) sollte um die nachfolgende Ziffer 2 ergänzt werden, da 

der fachliche Input aus der technischen Wissenschaft sicherzustellen ist: „2. 
einer Vertreterin/einem Vertreter der Wissenschaft aus dem Kreis der Profes-
sorinnen/Professoren der Technischen Universitäten Österreichs bzw. aus dem 
Kreis der Professorinnen/Professoren einer Technischen Fakultät einer Univer-
sität“  

 
8. Zu § 15 (3): Zu kritisieren ist, dass mit dieser Regelung das Normenwesen 

gehemmt wird, da nur finanziell potente Interessenten eine Normierung ver-
anlassen können. Nicht bedacht wurde weiters und daher besteht Bedarf nach 
einer Regelung, was mit bereits bestehenden Normen zu geschehen hat. Soll 
derjenige, der eine Überarbeitung will, dafür zahlen? Auch wurde nicht be-
dacht, wie es sich mit der Antragstellung und der Kostentragung bei Normen 
im Interesse der Allgemeinheit verhalten soll. 

 
9. Zu § 12 (6): Zur Sicherung eines angemessenen Rechtsschutzes sollte gegen 

die Entscheidung der Schlichtungsstelle ein Rechtsmittel an die ordentlichen 
Gerichte zulässig sein. 
 

10. Zu § 15 (4): Eine Finanzierung sollte nicht mit einem abstrakten Betrag fest-
gesetzt werden sondern sollte sich im Sinne der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit aus dem konkret notwendigen Bedarf ableiten. Dies könnte 
z.B. mittels Jahresvoranschlag durch die Leitung der Normungsorganisation 
mit dem Bund unter Berücksichtigung des Saldos des Vorjahres festgelegt 
werden. 
 

11. Generell sollten Maßnahmen zur Integration von Normung in der Lehre und 
Forschung vorgesehen werden. 
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B) Zum Entwurf der Österreichischen Normungsstrategie:  
 
Folgende Aussagen in der Normungsstrategie möchten wir als aus unserer Sicht 
besonders wesentlich hervorheben bzw. Anmerkungen hierzu machen (unterstri-
chen): 
 
1. „Normen sind auf freiwilliger Basis anzuwendende Dokumente, in denen tech-

nische oder die Qualität treffende Anforderungen festgelegt sind…“ (Seite 1) 
2. „Normung als Ergänzung der staatlichen Regelsetzung“ (Seite 2) 
3. „Transparenz der Normungsvorgänge und der Teilnahme an der Normung“ 

(Seite 2) 
4. „Ausgewogenheit zwischen Qualität, Sicherheit und Innovation von betriebs-

wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, umweltpolitischen, konsumentenpoliti-
schen und sozialen Aspekten“ (Seite 2) 

5. Ziel „Volle Transparenz und weite Teilnahme an der Normung“ (Seite 3) 
6. Ziel „Mitgestaltung der europäischen und internationalen Normung“ (Seite 3) 
7. Ziel „Verbreitung der Ergebnisse von Innovation und Forschung“ (Seite 3) 
8. „Normung unter Selbstverwaltung der Interessensgruppen in transparenter 

Weise“ (Seite 4) 
9. „Ausgewogenheit der Gremien in fachlichen Belangen“ (Seite 4) 
10. „Mitarbeit aller Interessensgruppen … Transparenz, Zugänglichkeit und Wider-

spruchsfreiheit“ (Seite 5) 
11. „Mitwirkung aller Interessensgruppen (… wie Industrie, Dienstleistern, Behör-

den, Sozialpartnern, Verbraucher-, Gesundheits-, Umwelt- und Arbeitsschutz, 
der Behindertenorganisationen und der NGO’s)“ (Seite 5). Hier gilt es aller-
dings auch die Universitäten zu erwähnen. 

12. „Die Transparenz für die Öffentlichkeit hinsichtlich der an der Normung Mitwir-
kenden ist zu erhöhen und sicherzustellen. Im Hinblick auf die Ausgewogen-
heit der Zusammensetzung der Interessensgruppen in der Normung kann die 
Offenlegung von diesbezüglichen Informationen erwartet werden.“ (Seite 5) 
Aber auch hinsichtlich der Entscheidungsprozesse (aussagekräftige Protokol-
le!) ist dies notwendig. Ziel ist, das Rad nie mehr neu zu erfinden. 

13. „kohärentes, widerspruchsfreies und zügig erstelltes Normenwerk“ (Seite 5) 
14. „… müssen die Normen für die potentiellen Anwender leicht anwendbar … wer-

den“ (Seite 5) 
15. Zur „Mitgestaltung der europäischen und internationalen Normung“: „… um 

Doppelarbeiten oder divergierende Entwicklungen im Sinne der Effektivität und 
ressourcenschonenden Einsatz von Arbeitsleistungen zu verhindern.“ „aktive 
Beteiligung der österreichischen Expertinnen und Experten in den entspre-
chenden europäischen und internationalen Normungsgremien.“ (Seite 6) 
„Kernstück der Konzeption auf europäischer Ebene sind Mandate“ (Seite 7) 
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16. Zur „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Verbreitung der Ergebnisse von In-
novation und Forschung“: „Kenntnis über den letzten Stand der Technik und 
die Möglichkeit erhalten, den bestmöglichen Nutzen daraus zu erzielen. Nor-
men unterliegen zudem einer periodischen Überprüfung, werden im Rahmen 
der vorgesehenen Verfahren auf Aktualität geprüft und sind bei Bedarf recht-
zeitig an den jeweiligen Stand der Wissenschaft und der Technik sowie an 
wirtschaftliche Gegebenheiten anzupassen … .“ „Die Wahrnehmung und Ak-
zeptanz von Normen zur Verbreitung innovativer Techniken müssen in For-
schungseinrichtungen und Unternehmen allerdings noch erhöht werden. Dabei 
ist ein wichtiger Beitrag von Ausbildungsstätten wie Universitäten, Fachhoch-
schulen zu liefern, um jene Kenntnisse und Ergebnisse aus Lehre und For-
schung in der Normung einfließen zu lassen. Insbesondere ist die Wertschät-
zung der Teilnahme von Lehre und Forschung an der Normung zu erhöhen …“ 
(Seite 7) Anmerken möchten wir, dass Theorie und Umsetzung gleichwertig 
und gegenseitig befruchtend sind. „Es ist nicht erstrangiges Ziel der Normung, 
ein Zulassungswesen aufzubauen“ (Seite 8) 

17. Zur „Unterstützung und Ergänzung der staatlichen Regelsetzung“: „Diese Tä-
tigkeiten dürfen jedoch nicht zu einer Verschiebung der Regelungskompeten-
zen führen und auch nicht dazu führen, dass die Verwendung von Normen 
zwar zu einer schlankeren Gesetzgebung,…“ (Seite 8) ... „die grundlegenden 
Anforderungen an die Sicherheit von Produkten … können durch harmonisierte 
europäische Normen … konkretisiert werden, sofern nicht übergeordnete 
Schutzziele ... entgegenstehen“ (Seite 9) 

18. Zum Ziel 1.6 „Bewusstseinsbildung und Akzeptanz der Normung“: Maßnahme: 
1.6.5. „Aufnahme des Themenbereichs "Normung" in die einschlägigen Lehr-
pläne“; Maßnahme 1.6.6. „Bewusstseinsbildungs-Programm für Wissenschaft-
ler, Forscher, Forschungseinrichtungen“ (Seite 13) 

19. Zum Ziel 2.1 „Die Prinzipien „Transparenz“ und „Offenheit“ sind in österreichi-
schen Normenorganisationen breit auszulegen und zu verwirklichen“: Maß-
nahme 2.1.1 „Alle wichtigen Informationen über die Arbeitsplanung, laufende 
Arbeiten … während aller Phasen der Normenentwicklung haben leicht zugäng-
lich gemacht zu werden“ (Seite 14). Wir sind der Meinung, dass der Zugang zu 
Sitzungsprotokollen auch für Nichtmitglieder von Gremien offen stehen sollte. 
Maßnahme 2.3.1 „Stärkung der aktiven Beteiligung der österreichischen Ex-
perten in internationalen Normungsgremien“ (Seite 14) 

20. Zum Ziel „3.1 Kohärenz europäischer und internationaler Normung sowie eine 
verstärkte Mitarbeit im europäischen und internationalen Normungsprozess; 
Unterstützung der europäischen Normung im internationalen Umfeld“ Maß-
nahme 3.1.2 „Verstärkte Anwendung des europäischen Modells zur Übernah-
me internationaler Normen“ (Seite 16). 

21. Zum Ziel 4.1 „Breiteren Marktzugang und Geschäftschancen der Unternehmen 
fördern sowie Zugang zu Normen und Normung erleichtern“: Maßnahme 4.1.2 
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„Nationale Normen, die verbindlich erklärt wurden, sind ohne Entgelt der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen.“ (Seite 18)  

22. Zum Ziel 4.2 „Innovation und Flexibilität von Unternehmen unterstützen“: 
Maßnahme 4.2.2 „Normen als Instrument zur Umsetzung von Innovationen 
und der Ergebnisse der wissenschaftlich-technischen Forschung & Entwicklung 
nutzen“. Maßnahme 4.2.3 „Motivation der beteiligten Interessensgruppen, 
dass Forschungsergebnisse und Innovationen durch neue Normungsvorhaben 
frühestmöglich zur Marktreife gebracht werden“ (Seite 18) 

23. Zum Ziel 4.3 „Unterstützung bei der erfolgreichen Marktplatzierung und der 
Vermarktung von ausreichend ausgereiften Zukunftstechnologien“: Maßnahme 
4.3.1 „stärkeres und frühzeitigeres Zusammenwirken von Forschung und Nor-
mung ...“ (Seite 18)  

24. Zum Ziel 4.4 „Normen sind grundsätzlich wissensbasiert bzw. evidentbasiert 
zu erstellen“: Maßnahme 4.4.1 „Systematische Recherche nach Studien und 
anderen freien Veröffentlichungen“ (Seite 18). Wir regen an, dass eine allge-
mein zugängige Datenbank von Hintergrunddokumenten kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wird. 

25. Zum Ziel „6.1 Normungsanträge im öffentlichen Interesse stellen“: Maßnahme 
6.1.1 „Prüfung der Möglichkeit der Verwendung von Normen als Mittel zur Er-
reichung eines bestimmten Regelungszwecks“ und Maßnahme 6.1.2 „Prüfung 
der Möglichkeit der Verwendung von Normen als Mittel der Deregulierung“ 
(Seite 21) 

 
Wir ersuchen Sie um entsprechende Berücksichtigung unserer Änderungsvorschlä-
ge. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
 
Wilfried Eichlseder 
Präsident der TU Austria 
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